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BETREFF  Bescheid nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG) 
Ihr Antrag vom  18.  Oktober  2019 

Sehr █████ ██ ▍██▍███████

mit Schreiben vom  18.  Oktober  2019  beantragten Sie eine Aufstellung, aus  der die   Zahl 
der  vom BMW' geförderten Beratungsfälle   der  Verbraucherzentrale Bundesverband   in 
den   Jahren  2012  bis  2018  hervorgeht. 

Hierzu ergeht folgende Entscheidung:  
1.  Die von  Ihnen gewünschten amtlichen Informationen werden Ihnen hiermit 

zugesandt: 

        

2019 

stationäre 
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 (30.09) 

Beratung  43.687  40.344  37.984  33.483  30.406  31.435  25.636  21.974 

andere Beratungen  55.574  56.127  54.372  49.805  58.674  62.702  73.423  57.546 

Gesamt   99.261  96.471  92.356  83.288  89.080  94.137  99.059  79.520 

Energie-Checks  5.503  16.759  14.235  14.947  17.998  17.847  21.594  19.374 

Alle Beratungen  104.764  113.230  106.591  98.235  107.078  111.984  120.653  98.894 

Eine Aussage über   die  Dauer  der  Beratungen ist nicht möglich. Diese ist abhängig vom 
individuellen Beratungsbedarf und kann verschieden sein. Daher können   in der  
Auflistung auch Kurzberatungen unter   5  Minuten enthalten sein. 

НAusАNscНRIFТ  Scharnhorststraße  34  -  37 
10115 Berlin 

VERKEIRSANBINDuNG  U6  Naturkundemuseum 
S-Bahn  Berlin  Hauptbahnhof 
Tram  Invalidenpark 

Der  Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMWi können Sie  der 

Datenschutzerklärung auf www.bmwi.de/Datenschutzerklärung entnehmen. 



Seile  2 von 2  2.  Der  Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei.   Die  Kostenentscheidung 
beruht auf §  12  Abs.1 Satz  2  UIG. Danach werden für mündliche und einfache 
schriftliche Auskünfte keine Gebühren erhoben. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit Sitz  in Berlin   und 
Bonn   erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
█ ████
█████ █████

 


